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Im Streitfall ist der Nachweis über eine fristgerechte Zustellung enorm wichtig. Daher die dringende Empfehlung, das Schreiben per Einschreiben zu versenden und den Beleg aufzubewahren. Vor dem Versand idealerweise noch eine Kopie des Schreibens anfertigen.

Problematisch sind:
· Die Übersendung mit der „normalen Post“,
· Der Versand über die Dienstpost,
· Einwurf in den Briefkasten des LBV (ohne Zeugen),

